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Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2004/03/0152 E 31. Jänner 2005 2004/03/0213 E 31. März 2005 2004/03/0150 E 31.

Jänner 2005

Rechtssatz

In Verfahren über die Erlassung einer Zusammenschaltungsanordnung, die eine entsprechende privatautonome

Vereinbarung ersetzen soll, sind von der Behörde - ohne strenge Antragsbindung (eine solche wäre mit dem Gebot der

Herstellung eines fairen Ausgleichs der jeweiligen Interessen nicht in Einklang zu bringen) - jene Regelungen zu treDen,

die ansonsten von den Parteien des Zusammenschaltungsvertrages selbst zu vereinbaren gewesen wären. In einer

Zusammenschaltungsvereinbarung regeln die Parteien ihre Rechtsbeziehungen zueinander, in der Regel aber nicht

Rechtsbeziehungen einer der Parteien zu Dritten, etwa zu Endkunden. Zwar sind gemäß § 7 Abs. 2 ZVO bei einer

Zusammenschaltungsanordnung von der Regulierungsbehörde (auch) die Interessen der Nutzer zu berücksichtigen,

doch bietet diese Bestimmung keine Handhabe für die unmittelbare Festlegung von Rechten und PIichten zwischen

einem Betreiber und seinen Endkunden. Derartige Regelungen Jnden sich auch nicht in der Aufzählung der

Bestandteile einer Vereinbarung in der Anlage gemäß § 6 ZVO. Es ist daher - auch im Geltungsbereich des TKG 2003 -

davon auszugehen, dass der regulatorischen Zusammenschaltungsanordnung grundsätzlich nicht mehr

Gestaltungsräume zukommen sollen als der privatautonomen Zusammenschaltungsvereinbarung, die durch die

entsprechende Anordnung "ersetzt" werden soll (§ 121 Abs. 3 TKG 2003).

Schlagworte

Gemeinschaftsrecht Richtlinie EURallg4

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2005:2004030151.X03

Im RIS seit

03.03.2005

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/tkg/paragraf/121
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2005/1/31 2004/03/0151
	JUSLINE Entscheidung


